
7

AUFGABENSCHWERPUNKTE

AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST

SEITE  9

TIERSCHUTZ

SEITE  12

TIERSEUCHENBEKÄMPFUNG

SEITE  13

LEBENSMITTEL UND ZOONOSEN

SEITE  14

TIERGESUNDHEITSDIENST

SEITE  20





9

AUFGABENSCHWERPUNKTE  2014                                   

FVO-Audit Krisenpläne. Das Berichtsjahr 
begann mit intensiven Vorbereitungen für 
das mit Ende Jänner angesetzte Audit des 
Lebensmittel- und Veterinäramtes (FVO – 
Food and Veterinary Office) der EU-Kom-
mission zum Thema Krisenplanung für 
gefährliche Tierseuchen. Nachdem bereits 
Ende 2013 ein umfangreicher Fragebogen 
des FVO auszufüllen und ein Vorschlag 
für ein Besuchsprogramm zu erstellen 
war, galt es nun, die zahlreichen Landes-
krisenpläne für diverse Tierseuchen noch-
mals zu überprüfen und erforderlichen-
falls auf den neuesten Stand zu bringen. 
Das FVO-Audit selbst begann mit einer 
Eingangsbesprechung im Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG). Anschließend 
besuchte das von einem Experten der Eu-
ropäischen Kommission und Vertreterin-
nen des BMG begleitete Team des FVO 
zunächst die Bundesländer Tirol und 
Oberösterreich und nahm dann auch die 
steirische Veterinärverwaltung unter die 
Lupe. Am Beginn des Programms in der 
Steiermark stand ein Besuch in der Lan-
deswarnzentrale, in der den Inspektoren 

die dort verfügbare Infrastruktur zum Kri-
senmanagement demonstriert wurde und 
die Vertreter der Veterinärdirektion die 
getroffenen Vorkehrungen für den Fall 
des Ausbruchs gefährlicher Tierseuchen 
in der Steiermark erläuterten. Unter an-
derem interessierte die Auditoren die Um-
setzung der in der Verordnung (EG) Nr. 
1099/2009 festgelegten Anforderungen 
an das Töten von Tieren im Seuchenfall. 
Das für diese Zwecke erstellte Verfahrens-
handbuch der steirischen Veterinärdirek-
tion wurde dabei sehr positiv bewertet.
In der Folge besuchte die Delegation 
einen großen Schweineschlachtbetrieb im 
politischen Bezirk Leibnitz. Dort wurde 
die Vorgangsweise der Fleischunter-
suchungs tierärzte und der örtlich zustän-
digen Amtstierärzte bei am Schlachthof 
festgestellten Verdachtsfällen anzeige-
pflichtiger Tierseuchen überprüft. Ein wei-
teres Thema waren Fragen der Rückver-
folgbarkeit. Beim anschließenden Besuch 
der Steirischen Tierkörperverwertungsge-
sellschaft mbH in Landscha wurden die 
im Tierseuchenfall von der TKV bereitge-

Präsentation der steirischen Tierseuchenkrisenpläne in der Landeswarnzentrale
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stellten Ressourcen sowie die diesbezüg-
lich bestehenden vertraglichen Vereinba-
rungen mit dem Land Steiermark erörtert. 
Für den nächsten Tag änderte das FVO-
Team spontan den ursprünglichen Be-
suchsplan und suchte das Veterinärrefe-
rat der Bezirkshauptmannschaft Südost-
steiermark auf, um auch die auf lokaler 
Ebene getroffenen Tierseuchenvorkeh-
rungen, insbesondere auch den Informa-
tionsfluss zwischen Behörde, Tierhaltern 
und Tierärzten, zu überprüfen. Sowohl die 
Abschlussbesprechung im BMG als auch 
der Endbericht des FVO über das stattge-
fundene Audit in Österreich fielen durch-
wegs positiv aus. Bemängelt wurden le-
diglich die unzureichende Koordination 
der Bundesländer und das Fehlen von 
Worst-Case-Szenarien in der Krisenpla-
nung. Auch wenn einige der in der Steier-
mark getroffenen Vorkehrungen zur Kri-
senvorsorge von den FVO-Inspektoren im 
Zuge der Abschlussbesprechung lobend 
erwähnt wurden, ergaben sich aus dem 
Audit dennoch Hinweise auf Optimie-
rungsbedarf. Als Beispiel sei der noch of-
fene Abschluss von Verträgen mit freibe-
ruflich tätigen Tierärztinnen und Tierärz-
ten zur Unterstützung der Behörden im 
Tierseuchenfall erwähnt.

Verwaltungsreform. Neben den vielfälti-
gen fachlichen Aufgaben waren im Be-
richtsjahr zahlreiche verwaltungsinterne 
Neuerungen zu bewältigen, die viel Ar-
beitszeit in Anspruch nahmen. So musste 
ein neuer Leistungskatalog erstellt wer-
den, der dann Basis für die ebenfalls neu 
zu erstellenden Stellenbeschreibungen 
und für die ab 1. Jänner 2015 durchzu-
führende elektronische Leistungszeiter-
fassung war. Eine besondere Herausfor-
derung stellte die in der Abteilung 8 mit 
April 2014 durchgeführte Umstellung auf 
den elektronischen Akt (ELAK) dar. Rasch 
stellte sich heraus, dass die Realisierung 
des papierlosen Büros für die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter nicht nur Vorteile 
bringt, sondern auch mit einem beträcht-
lichen Aufwand verbunden ist. So verkür-
zen sich durch den ELAK zwar die Such-
zeiten für abgelegte Akten, aber bis zur 
Versendung eines neuen Schriftstücks 
sind sehr viele Einzelschritte erforderlich, 
die beträchtliche Zeit in Anspruch neh-
men. Gerade in der Veterinärdirektion fal-
len durch die große Anzahl der zu verfas-
senden Erlässe und die laufende Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs der Tierseu-
chenkasse, der Transportbeschaukasse 
und der Fleischuntersuchungskasse 

FVO-Inspektion im Veterinärreferat der BH Südoststeiermark
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tungen (Tierseuchenkasse, TKV) erforder-
lichen Tierhaltungsdaten zur Verfügung 
stellen zu können. Weiters musste die 
gemeindeweise Einteilung von Tierärztin-
nen und Tierärzten für amtliche Aufgaben, 
wie z.B. für die Schlachttier- und Fleisch-
untersuchung oder die Blutprobenent-
nahmen zur BVD-Überwachung, adaptiert 
werden. 
Mit viel Aufwand verbunden war auch die 
im Berichtsjahr umgesetzte Haushaltsre-
form. Die Umstellung auf die Doppik 
hatte nicht nur eine Neugestaltung bei 
der Budgeterstellung zur Folge, sondern 
erforderte überdies die Festlegung von 
Wirkungszielen und Wirkungskennzahlen, 
anhand derer in Zukunft der Erfolg der 
Verwaltung beurteilbar sein soll.
 
Tierärzte-Datenbank. Durch die Erstel-
lung einer Datenbank mit den für die 
Veterinärverwaltung wesentlichen Daten 
der im Bundesland Steiermark tätigen 
Tierärztinnen und Tierärzte konnte ein 
seit längerer Zeit verfolgtes Projekt der 
Veterinärdirektion im Berichtsjahr end-
lich realisiert werden. Dazu program-
mierte das Institut für Wirtschafts- und 
Innovationsforschung der Joanneum Re-
search Graz ein Erweiterungsmodul zur 
JR-Vet-Datenbank, die von den steiri-
schen Veterinärbehörden seit vielen Jah-
ren z.B. für die Erfassung und Auswer-
tung der Betriebskontrollen oder die 
Verwaltung der Befunde der BVD-Labor-
untersuchungen genutzt wird. Neben 
den Stammdaten der Tierärztinnen und 
Tierärzte enthält die Datenbank unter 
anderem auch Angaben zu amtlichen Be-
auftragungen (Rauschbrandimpfung, 
BVD-Untersuchung, Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung). Dies erleichtert 
die Erstellung diverser vom BMG einge-
forderter Statistiken und ermöglicht 

enorme Mengen an im ELAK zu erfassen-
den Schriftstücken an. Glücklicherweise 
verfügt die Veterinärdirektion über drei 
EDV-affine Referenten (Dr. Fötschl, Dipl.-
Ing.  Gutschlhofer und Mag. Hiesel), die 
auch eine Schulung als ELAK-Power-User 
absolvierten und den Kolleginnen und 
Kollegen seither bei auftretenden Proble-
men umfassende Hilfestellung leisten. 
Ohne deren Unterstützung wäre eine rei-
bungslose ELAK-Umstellung nicht mög-
lich gewesen. Die Genannten sind auch 
stets bemüht, spezielle Lösungen für eine 
möglichst effiziente Abwicklung des 
Schrift- und Zahlungsverkehrs zu finden. 
Eine von Mag. Hiesel programmierte An-
wendung zur Vereinfachung der Erstel-
lung von Serienbriefen wurde sogar mit 
einem Verwaltungsinnovationspreis aus-
gezeichnet und steht nun steiermarkweit 
zur Verfügung. 
Auch die im Jahr 2014 abgeschlossene 
Gemeindestrukturreform hatte Auswirkun-
gen auf die Veterinärdirektion. In Vorbe-
reitung auf die Gemeindezusammenle-
gungen mit 1. Jänner 2015 mussten exis-
tierende Datenbankstrukturen angepasst 
werden, um den neuen Gemeinden schon 
Anfang 2015 die für  diverse Beitragsleis-

Unterstützung durch ELAK-Power-User 
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zudem Gelegenheit zu regem Erfahrungs-
austausch über die im Laufe der Jahre im 
Bereich der Tierzuchtaufsicht geänderten 
Anforderungen an den amtstierärztlichen 
Dienst.

Tierschutzschulung. In Weiterführung 
einer amtstierärztlichen Fortbildungsserie 
auf dem Gebiet des Tierschutzes veran-
staltete die Veterinärdirektion im Novem-
ber 2014 das Modul „Tierschutz bei Heim- 
und Haustieren“. Dabei referierten nam-
hafte Experten aus dem Bereich der Ver-
waltung sowie von der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien zu verschiedens-
ten Tierschutzaspekten bei der Haltung 
von Pferden, Katzen, Hunden, Kleinsäu-
gern und Ziervögeln.

einen aktuellen Überblick über die regio-
nalen tierärztlichen Ressourcen im Kri-
senfall. Zur Gewährleistung einer mög-
lichst hohen Datenaktualität werden die 
Stammdaten durch die Veterinärreferate 
der örtlich zuständigen Bezirkshaupt-
mannschaften gewartet.

Tierzucht-Fortbildung. Auf Initiative des 
Vereins der Amtstierärzte Steiermark fand 
im Herbst 2014 an der Rinderbesamungs-
anstalt in Gleisdorf eine Fortbildungsver-
anstaltung zum Thema „Rinderzucht“ 
statt. Bei dieser Tagung erläuterte der 
Geschäftsführer der Genostar Rinderbesa-
mungs GmbH, DI Peter Stückler, das aktu-
elle Zuchtprogramm in der Steiermark 
und Stationstierarzt Dr. Vinzenz Windisch 
gab einen Einblick in die Praxis der Sa-
mengewinnung in der erst kürzlich neu 
errichteten Station am Tieberhof. Ein Vor-
trag von Amtstierarzt Dr. Norbert 
 Tomaschek über die Ausbildung der Ei-
genbestandsbesamer sowie eine Vorstel-
lung der am Tieberhof aufgestallten Top-
Besamungsstiere rundeten das Programm 
ab. Da auch zahlreiche pensionierte 
Amtstierärzte der Einladung des Vereins 
gefolgt waren, bot die Veranstaltung 

Zuchtstierpräsentation in der Rinderbesamungsanstalt Gleisdorf

Diskussion mit Univ.-Prof. Dr. Troxler
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Rücksendung oder schmerzlose Tötung 
der Tiere anzuordnen. Das damit befasste 
BMG entschied jedoch, dass die grenz-
tierärztliche Abfertigung von den Amtstier-
ärzten vor Ort nachzuholen und eine so-
genannte Heimquarantäne anzuordnen 
sei. Dies bedeutete, dass die betreffen-
den Hunde im Haushalt des Tierbesitzers 
sicher verwahrt und wöchentlich vom 
Amtstierarzt auf klinische Anzeichen von 
Tollwut untersucht werden mussten. Im 
Berichtsjahr landeten mehrere derartige 
Tiere aus einem von Tollwut betroffenen 
Drittland auch in einem steirischen Tier-
heim, das ohnehin keinen Mangel an un-
terzubringenden heimischen Hunden hat. 
Bei allem Verständnis für die Intention, 
Tieren auch in anderen Ländern zu helfen, 
muss doch festgehalten werden, dass 
diese Tierliebe keine Vorgangsweisen 
rechtfertigt, die mit einer Gefährdung ös-
terreichischer Tiere oder der Bevölkerung 
verbunden sein können.

Kommunikationsworkshop. Gemäß dem 
Tierseuchengesetz sind die Länder ver-
pflichtet, jährlich eine Tierseuchenübung 
durchzuführen, um auf Ausbrüche gefährli-
cher Tierseuchen optimal vorbereitet zu 
sein. Aufgrund der zentralen Rolle der 
Kommunikation im Krisenfall entschied die 
Veterinärdirektion, im Berichtsjahr eine 

Illegale Einfuhr von Hunden. Ein beson-
deres Problem stellte im Berichtsjahr die 
illegale Einfuhr von Hunden dar. Immer 
wieder verbringen Tierschutzorganisatio-
nen und Einzelpersonen mit Hinweis auf 
tragische Schicksale von im Ausland ge-
haltenen oder streunenden Hunden diese 
Tiere nach Österreich, ohne die für derar-
tige Verbringungen bestehenden rechtli-
chen Rahmenbedingungen zu beachten. 
Dies erfolgt einerseits aus Unwissen, an-
dererseits aber auch bewusst und ge-
plant. So werden Hunde ohne Einhaltung 
der gesetzlichen Voraussetzungen (Kenn-
zeichnung, Heimtierpass und gültige Toll-
wutschutzimpfung) oftmals auch aus Län-
dern eingeführt, in denen die Tollwut weit 
verbreitet ist. Derartige illegale Praktiken 
gefährden nicht nur die heimische Tier-
welt, sondern stellen auch eine beträcht-
liche Gefahr für die menschliche Gesund-
heit dar. Tollwut ist nämlich nach wie vor 
eine absolut tödliche Erkrankung bei 
Mensch und Tier. Beispiele für eine auf 
diese Weise erfolgte Einschleppung der 
Tollwut gibt es in Europa zuhauf und 
auch in der Steiermark ereignete sich vor 
einigen Jahren ein derartiger Fall. Umso 
unverständlicher ist die Tatsache, dass il-
legale Verbringungen von Hunden in den 
letzten Jahren kontinuierlich zugenom-
men haben. In der Steiermark wurden im 
Berichtsjahr einige derartige Fälle festge-
stellt, die für die Veterinärbehörden mit 
großem Aufwand verbunden waren. So 
hatte jemand beispielsweise vier Hunde 
ohne Kennzeichnung oder Gesundheits-
bescheinigung sowie ohne die an der EU-
Außengrenze erforderliche grenztierärztli-
che Untersuchung aus Serbien eingeführt 
und gleich an vier neue Besitzer weiter 
gegeben. Nach den Bestimmungen der 
Veterinärbehördlichen Einfuhrverordnung 
2008 wäre in solchen Fällen primär die 

Illegal eingeführter Hund im Tierheim
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teilnehmenden Amtstierärztinnen und 
Amtstierärzte ist zu schließen, dass dieser 
Workshop für viele sehr interessant und 
lehrreich war. Insbesondere die Möglich-
keit, durch die Videoanalyse sein eigenes 
Kommunikationsverhalten reflektieren zu 
können, wurde als sehr positiv hervorge-
hoben. 

Rückmeldesystem. Gemäß den fleisch-
untersuchungsrechtlichen Vorschriften ist 
sicherzustellen, dass die bei der Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung (SFU) erho-
benen Befunde den Tierhalterinnen und 
Tierhaltern rückgemeldet werden. Damit 
sollen allfällig erforderliche Maßnahmen 
zur Vorbeugung von Erkrankungen in Ös-
terreich ermöglicht werden. Zu diesem 
Zweck wurde in Kooperation mit dem 
Klassifizierungsdienst und mit Soft-
wareentwicklern ein System etabliert, bei 
dem die amtlichen Tierärztinnen und Tier-
ärzte die erhobenen Befunde elektronisch 
erfassen. Diese Daten werden in einer 
Datenbank gespeichert und den jeweili-
gen Landwirten zur Verfügung gestellt. 
Während die Befunddatenerfassung auf 
großen Schlachtbetrieben kontinuierlich 

Übung für Amtstierärztinnen und Amtstier-
ärzte auszurichten, bei der anhand fiktiver 
Tierseuchenausbruchsszenarien die Kom-
munikation eines Tierseuchenkrisenstabs 
nach außen geübt werden sollte. Für die 
Umsetzung der Übung konnte die Leiterin 
des Landespressedienstes, Frau Mag. In-
geborg Farcher gewonnen werden, die 
dafür auch die Einrichtungen des Medien-
zentrums des Landespressedienstes zur 
Verfügung stellte. Nach einer Einführung in 
die Grundprinzipien der Krisenkommuni-
kation und die häufigsten dabei begange-
nen Fehler wurden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt. 
Während eine Gruppe den bei einem ange-
nommenen Maul- und Klauenseuche-Aus-
bruch einberufenen Krisenstab mimte, ver-
setzte sich die andere Gruppe in die Posi-
tion von Journalisten, welche den Krisen-
stab bei einer fiktiven Pressekonferenz mit 
unangenehmen Fragen herausforderte. Die 
gesamte Übung wurde mittels Video auf-
gezeichnet und im Anschluss gemeinsam 
kritisch analysiert. Danach wurden die Rol-
len getauscht und die Übung mit einem 
neuen Szenario wiederholt. Aus der enga-
gierten Mitarbeit und dem Feedback der 

Rollenspiel „Tierseuchenkrisenstab“
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mittels am Schlachtband installierter 
Touchscreens erfolgt, müssen die in 
Kleinbetrieben erhobenen Befunde von 
den Fleischuntersuchungsorganen nach 
der Schlachtung in eine spezielle EDV-
Anwendung eingegeben und über eine 
Schnittstelle in das Verbrauchergesund-
heitsInformationsSystem (VIS) überspielt 
werden. Aufgabe der Veterinärdirektion 
war es daher, die mit der SFU in Kleinbe-
trieben befassten Tierärztinnen und Tier-
ärzte mit der entsprechenden Software 
auszustatten und sie in die Bedienung 
einzuweisen. Dazu wurden neun regio-
nale Schulungsveranstaltungen organi-
siert, an denen insgesamt 128 Fleischun-
tersuchungsorgane teilnahmen. Nach 
einer Übungsphase wurde festgelegt, 
dass die Befunderfassung in Kleinbetrie-
ben ab 1. Jänner 2015 verpflichtend 
durchzuführen ist. Nachdem die elektroni-
sche Befunderfassung mittlerweile auch 
in den Großbetrieben in den Routinebe-
trieb übergeführt wurde, können nun alle 
Tierhaltungsbetriebe Informationen über 
auffällige Organbefunde bei den von 

ihnen zur Schlachtung gebrachten Tieren 
abrufen. Die kommenden Jahre werden 
zeigen, ob dieses Instrument zur Verbes-
serung der Tiergesundheit die diesbezüg-
lich gesetzten Erwartungen auch erfüllt.

Exportabfertigungen. Nachdem eine im 
Berichtsjahr erfolgte interne Überprüfung 
des Magistrates Graz ergeben hatte, dass 
die von den Amtstierärzten des dortigen 
Veterinärreferates seit jeher durchgeführ-

EDV-Schulung für SFU-Tierärzte

Amtstierärztliche Kontrolle eines zum Export bestimmten Rinderviertels
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ärzte und Lebensmittelaufsichtsorgane 
genau unter die Lupe. Aufgrund der poli-
tischen Spannungen zwischen der Euro-
päischen Union und Russland im Zusam-
menhang mit der Ukraine-Krise verlief 
das Audit in Österreich wie auch in ande-
ren Mitgliedsstaaten sehr restriktiv und 
die von den Inspektoren gestellten Anfor-
derungen übertrafen teilweise beträcht-
lich die bis dahin akzeptierten Usancen. 
Daher überraschte es nicht, dass von rus-
sischer Seite zahlreichen österreichischen 
Betrieben die Exportberechtigung nach 
Russland ganz oder teilweise entzogen 
wurde. Für zwei steirische Betriebe ge-
lang es zwar, diese Sperre durch rasche 
Umsetzung verschiedener geforderter An-
passungsmaßnahmen wieder zu revidie-
ren, aber die nach wenigen Wochen auf-
grund der politischen Umstände generell 
verhängten Handelsrestriktionen verhin-
dern seither einen Großteil des bis dahin 
äußerst erfolgreichen Russland-Geschäf-
tes heimischer Betriebe.

HCB-Krise. Auswirkungen auf die Tätig-
keit der steirischen Veterinärverwaltung 

ten Exportabfertigungen von Lebensmit-
teln tierischer Herkunft aus rechtlicher 
Sicht eigentlich in den Zuständigkeitsbe-
reich des Landeshauptmannes fallen, war 
diese Aufgabe von der Veterinärdirektion 
zu übernehmen. Die Realisierung dieser 
Umstellung bedurfte einiger organisatori-
scher Vorbereitungen. So mussten diverse 
Hilfsmittel (Kälteschutzkleidung, Amtssie-
gel) beschafft und die Abwicklung der Ge-
bührenvorschreibung geklärt werden. Seit 
1. November 2014 wird die amtstierärztli-
che Abfertigung von Fleischsendungen für 
Drittstaaten am Schlachthof Graz von den 
im Fachbereich Fleischhygiene und Tierarz-
neimittel tätigen Amtstierärztinnen und 
Amtstierärzten wahrgenommen. Bei dieser 
zeitaufwändigen Tätigkeit müssen die Kol-
leginnen und Kollegen überprüfen, ob die 
für den Versand bestimmte Ware den tier-
gesundheitlichen und hygienischen Anfor-
derungen der Bestimmungsländer ent-
spricht. Führen diese Kontrollen bei der 
Verladung zu keiner Beanstandung, unter-
fertigen sie die erforderlichen Exportzerti-
fikate.

Russland-Audit. Für Exporte von Lebens-
mitteln tierischer Herkunft nach Russland 
müssen diese spezifischen Anforderun-
gen genügen und in Betrieben hergestellt 
worden sein, die von der Veterinärbe-
hörde für den Export nach Russland zuge-
lassen sind. Ob diese Vorgaben eingehal-
ten werden, überprüfen die russischen 
Behörden regelmäßig im Zuge von Vor-
Ort-Audits. Ein ausgedehntes derartiges 
Audit fand im Frühjahr 2014 in Österreich 
statt. Dabei besuchten zwei russische In-
spektionsteams unter anderem auch in 
der Steiermark mehrere für den Export 
nach Russland zugelassene Fleischbe-
triebe und Molkereien und nahmen die 
diesbezüglichen Aktivitäten der Amtstier-

Russland-Audit in Schlachtbetrieb
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ter darauf aufmerksam zu machen, dass 
im Falle beabsichtigter Schlachtungen 
dieser Tiere eine Untersuchung auf HCB 
erforderlich ist. Diese bei einer kurz vor 
Weihnachten einberufenen Telefonkonfe-
renz des BMG von der Steiermark vorge-
stellte Vorgangsweise wurde vom BMG 
aufgegriffen und per Erlass für alle Bun-
desländer, in denen sich aus dem Gört-
schitztal stammende Rinder befanden, 
vorgeschrieben. Damit die betreffenden 
Tiere nicht ohne die erforderliche HCB-
Untersuchung geschlachtet oder ohne 
entsprechende Information des Käufers 
und der zuständigen Behörden weiterver-
kauft werden, wurden die Halter dieser 
Rinder per RSb-Schreiben über die einzu-
haltende Vorgangsweise informiert.
Gleichzeitig erfolgte auch eine diesbezüg-
liche Information der Amtstierärztinnen 
und Amtstierärzte. Um festzustellen, ob 
ausgehend von dem Zementwerk in Kärn-
ten auch eine HCB-Kontamination in der 
Steiermark erfolgt ist, erging ein Auftrag 
an den Amtstierarzt der Bezirkshaupt-
mannschaft Murau, Futtermittelproben in 
nahe der Kärntner Grenze gelegenen Tier-
haltungsbetrieben zu ziehen und auf HCB 
untersuchen zu lassen. Dabei konnten 
keine Überschreitungen der geltenden 
Grenzwerte festgestellt werden. Auch bei 
den von einer steirischen Molkerei im 
Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle 

hatte auch die Ende des Berichtsjahres in 
Kärnten entdeckte Umweltkontamination 
im Görtschitztal mit Hexachlorbenzol 
(HCB). Das vermutlich durch eine unzurei-
chende Verbrennung von HCB-haltigem 
Blaukalk in einem Zementwerk über einen 
längeren Zeitraum freigesetzte Gift führte 
über eine Kontamination des Futters zu 
einer Belastung der Nutztiere und damit 
teilweise auch zu einer Überschreitung 
der gesetzlich festgelegten Grenzwerte in 
Milch und Fleisch dieser Tiere. Aufgabe 
der Kärntner Veterinärbehörden war es 
daher dafür zu sorgen, dass keine derart 
belasteten Lebensmittel in Verkehr gelan-
gen. Um sicherzustellen, dass auch bei 
allfällig außerhalb von Kärnten durchge-
führten Schlachtungen von Tieren aus 
dem Görtschitztal eine HCB-Untersuchung 
veranlasst wird, erhielten benachbarte 
Bundesländer Anfang Dezember 2014 
eine Liste von Tierhaltungsbetrieben der 
betroffenen Region. Daraufhin informierte 
die Veterinärdirektion sofort alle steiri-
schen Fleischuntersuchungsorgane, dass 
bei beabsichtigten Schlachtungen der 
von diesen Betrieben stammenden Tiere 
eine Probenentnahme zur Untersuchung 
auf HCB zu erfolgen hat und die Schlacht-
körper erst nach Vorliegen eines negati-
ven Befundes freigegeben werden dürfen. 
Ebenso wurde eine ergänzende Liste mit 
zusätzlichen Betrieben an den genannten 
Personenkreis mit dem Auftrag weiterge-
leitet, analog vorzugehen. Bei Recher-
chen im VIS wurde außerdem herausge-
funden, dass mehrere steirische Betriebe 
Rinder hielten, die in den letzten Mona-
ten von Görtschitztaler Betrieben zuge-
kauft worden waren. Daraufhin wurden 
die betroffenen Bezirksverwaltungsbehör-
den per Erlass angewiesen, umgehend 
amtstierärztliche Erhebungen in diesen 
Betrieben zu veranlassen und die Tierhal- Entnahme von Futtermittelproben
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nen Betrieben die Erzeugung traditioneller 
Lebensmittel weiterhin möglich ist, ohne 
dabei die Lebensmittelsicherheit und den 
Konsumentenschutz zu vernachlässigen. 
Im praktischen Kursteil demonstrierten 
die steirischen Amtstierärztinnen und 
Amtstierärzte im Rahmen von zwei Exkur-
sionen zu vier Kleinbetrieben in den Bezir-
ken Graz-Umgebung und Hartberg-Fürs-
tenfeld vor Ort, wie Österreich, das auf 
diesem Gebiet eine Vorreiterrolle in der 
EU einnimmt, diese Aufgabe gelöst hat. 
So wurden neben einem bäuerlichen 
Schulmilchlieferanten auch drei kleine 
bäuerliche Schlachtbetriebe besucht, die 
ihre traditionellen Produkte hauptsächlich 
in der angeschlossenen Buschenschank 
vermarkten. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zeigten sich von der praxisnahen 
Umsetzung der Hygienevorschriften in 
steirischen Direktvermarktungsbetrieben 
sehr beeindruckt und nahmen viele Anre-
gungen für die Arbeit in ihren Herkunfts-
ländern mit. Wegen des guten Anklangs 
sind für das Jahr 2015 zwei weitere Kurse 
zu diesem Themengebiet in der Steier-
mark geplant. 

veranlassten HCB-Untersuchungen von 
Anlieferungsmilch aus Betrieben der 
Grenzregion zu Kärnten ergaben sich 
keine Hinweise auf eine HCB-Belastung.

BTSF-Kurs in Graz. Anfang November fand 
in Graz im Rahmen der Initiative „Better 
Training for Safer Food – BTSF“ der Gene-
raldirektion Gesundheit der Europäischen 
Kommission ein einwöchiger Kurs zur 
Fortbildung europäischer Amtstierärztin-
nen und Amtstierärzte sowie von Lebens-
mittelaufsichtsorganen statt. Dabei wur-
den 28 Teilnehmende aus 19 Mitgliedstaa-
ten und drei Drittstaaten speziell im Be-
reich „Lebensmittelhygiene und Flexibili-
tät“ geschult. Der Lehrgang, in den die 
steirischen Amtstierärzte Dr. Harald 
 Fötschl, Dr. Peter Gumbsch, Dr. Heidrun 
Maier-Kucher, Dr. Herfried Haupt und Dr. 
Birgit Plank als Instruktoren involviert 
waren, gliederte sich in einen theoreti-
schen und einen praktischen Teil. Im the-
oretischen Teil des Kurses wurde darge-
stellt, wie die hohen EU-Lebensmittelhy-
gienestandards gesetzeskonform so ange-
passt werden können, dass auch in klei-

BTSF-Kursteilnehmer bei der Dokumentenkontrolle in einem Schulmilchbetrieb
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sucht. Da die Tankmilch auch für andere 
serologische Untersuchungen geeignet 
ist, wurde in Kooperation mit dem Tierge-
sundheitsdienst entschieden, dieses Pro-
benmaterial auch für die Diagnose eines 
Befalls der Milchrinder mit dem großen 
Leberegel (Fasciola hepatica) zu nutzen. 
Bei der Untersuchung zeigte sich, dass 
von den insgesamt 4.912 beprobten Be-
ständen 15,5% deutlich positiv und 
29,5% schwach positiv reagierten. Hin-
sichtlich der Häufigkeit positiver serologi-
scher Reaktionen gab es deutliche regio-
nale Unterschiede. Diese waren in den 
Weidegebieten der Obersteiermark sowie 
der West- und Oststeiermark erwartungs-
gemäß deutlich häufiger als im südlichen 
Flach- und Hügelland. Mit den zur Verfü-
gung gestellten Befunden haben die 
Landwirte und Betreuungstierärzte eine 
gute Grundlage für konkrete Therapie- 
und Prophylaxemaßnahmen.

Duncker’ scher Muskelegel. Seit vielen 
Jahren führt das Labor der Veterinärdirek-
tion bei Proben von erlegten Wildschwei-
nen Untersuchungen auf das Vorkommen 

Futtermittelschulung. Aufgrund der Zu-
ständigkeit des Landeshauptmanns für 
Futtermittelkontrollen in landwirtschaft-
lichen Betrieben werden derartige Kont-
rollen in der Steiermark von Amtstierärz-
tinnen und Amtstierärzten durchgeführt. 
Nach den Vorgaben des Futtermittelgeset-
zes müssen die Futtermittel-Kontrollor-
gane regelmäßig an spezifischen Fortbil-
dungsveranstaltungen teilnehmen. Daher 
organisierte die Veterinärdirektion in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Ernährungssicherheit zwei diesbezügliche 
Schulungen in Graz, an denen insgesamt 
35 Kolleginnen und Kollegen sowie zwei 
Vertreter der Abteilung 10 – Land- und 
Forstwirtschaft teilnahmen.

Prüfung durch EU-Rechnungshof. Im Zu-
sammenhang mit dem von der EU-Kom-
mission kofinanzierten österreichischen 
Salmonellenbekämpfungsprogramm be-
suchte ein Team des Europäischen Rech-
nungshofes unter anderem auch die Stei-
ermark, um sich vor Ort von der wid-
mungsgemäßen Verwendung der zur Ver-
fügung gestellten Mittel zu überzeugen. 
Dazu erfolgte eine detaillierte Überprü-
fung aller erforderlichen Dokumente und 
Unterlagen bei einem Legehennenbetrieb 
in Graz-Umgebung. Auch wenn ein dies-
bezüglicher Abschlussbericht des Europä-
ischen Rechnungshofs noch nicht vor-
liegt, ist aufgrund des Umfanges und der 
Qualität der vorgelegten Dokumentation 
von der Erfüllung der Förderungsvoraus-
setzungen im überprüften Betrieb auszu-
gehen. 

Leberegeldiagnostik. Wie alljährlich wur-
den im Labor der Veterinärdirektion wie-
der Tankmilchproben heimischer Milch-
viehbetriebe auf das Vorliegen von Anti-
körpern gegen das BVD/MD-Virus unter-

Serologischer Leberegel-Test
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von Trichinen durch. Da in der Literatur 
beim Wildschwein auch das Vorkommen 
von den als „Duncker’ scher Muskelegel“ 
bezeichneten Entwicklungsstadien des 
Saugwurms Alaria alata beschrieben ist, 
wurde im Berichtsjahr ein Projekt zur Er-
mittlung der Verbreitung dieses potentiell 
humanpathogenen Parasiten in der Stei-
ermark gestartet. Dazu wurden die Tier-
ärzte, Jäger und kundigen Personen er-
sucht, bei Wildschweinen außer den 
Zwerchfellproben für die Trichinenunter-
suchung auch noch Gewebsproben von 
anderen Körperteilen (Backe, Goder, 
Bauchmuskel) zu entnehmen und an das 
Labor der Veterinärdirektion zu senden. 
Bei den insgesamt 28 im Jahr 2014 einge-
sendeten Proben konnte in keinem Fall 

ein Hinweis auf einen Befall mit dem Dun-
cker’ schen Muskelegel festgestellt wer-
den. 

Tiergesundheitsdienst (TGD). Einer der 
Schwerpunkte der Aktivitäten des TGD im 
Berichtsjahr war wieder die Organisation 
von Fortbildungsveranstaltungen für Be-
treuungstierärzte, an denen insgesamt 
über 170 Tierärztinnen und Tierärzte teil-
nahmen. Neben der in Zusammenarbeit 
mit der Klinik für Wiederkäuer der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien weiter-
geführten Seminarreihe „Tierärztliche Be-
standsbetreuung beim Rind“ veranstal-
tete der TGD zwei Workshops mit Univ.- 
Prof. Dr. Krömker zum Thema „Melktech-
nik, Milchqualität und Mastitis“, einen 
Workshop mit Univ.-Prof. Dr. Rademacher 
zum Thema „Chirurgische Indikationen 
beim Kalb und Jungrind“ und eine Tagung 
zu aktuellen Themen aus dem Bereich der 
Wiederkäuer- und Neuweltkamelidenme-
dizin. Gemeinsam mit der ARGE landwirt-
schaftlicher Wildtierhalter wurde eine 
Farmwildtagung ausgerichtet, bei der 
unter anderem Tierschutzaspekte bei der 
Wildtierhaltung, rechtliche Anforderungen 
an die Zulassung von Farmwildgattern, 
Strategien zur Parasitenbekämpfung und 
die TGD-Betriebserhebungen in Farmwild-

Isolationsverfahren für den Duncker’schen 
Muskelegel

TGD-Chirurgie-Seminar
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allgemeinen Informationen zum Leis-
tungskatalog, zu TGD-Programmen und 
-Projekten sowie zu aktuellen Fortbil-
dungsveranstaltungen stehen zahlreiche 
Formulare und Folder zum Herunterladen 
bereit. Durch die übersichtliche Gestal-
tung der Inhalte und die Möglichkeit einer 
Nutzung auf mobilen Geräten, wie Smart-
phones und Tablets, wurde eine höhere 
Anwenderfreundlichkeit erreicht. Weiters 
können die Tierhalter nun den aktuellen 
Stand der von ihnen absolvierten Weiter-
bildungsstunden online abrufen.
Auch der allgemeine Leistungskatalog 
des TGDs erfuhr eine deutliche Auswei-
tung. So werden nunmehr die zur Fest-
stellung von Krankheits- bzw. Todesursa-
chen allenfalls erforderlichen Sektionen 
und in Einzelfällen weiterführende Labor-
untersuchungen finanziell gefördert. Eine 
finanzielle Unterstützung wurde auch für 
die Grundimmunisierung von Rindern 
gegen die Rindergrippe beschlossen, um 
den Infektionsdruck in der Rindermast zu 
senken und so die Notwendigkeit des 
Einsatzes anderer Arzneimittel zu reduzie-
ren. Weiters gewährt der TGD nunmehr 
einen Zuschuss für die tierärztliche Diag-
nostik zur Feststellung der Moderhinke 
bei Schafen und Ziegen. Für den Bereich 
der Schweinehaltung wurde beschlossen, 
außer den laufenden Förderungsprogram-

betrieben diskutiert wurden. In Zusam-
menarbeit mit dem Burgenländischen TGD 
wurde in Oberwart eine Informationsver-
anstaltung für Betreuungstierärzte zu mo-
dernen Praxisverwaltungsprogrammen or-
ganisiert. Schließlich beteiligte sich der 
TGD an der von der Österreichischen Tier-
ärztekammer ausgerichteten und von Dr. 
Franz Krispel im Schloss Laubegg hervor-
ragend organisierten Fortbildungsveran-
staltung für Schweinepraktiker „SchWein 
gehabt“. Anlässlich dieser Veranstaltung 
verlieh der Vorstand des TGD dem ehema-
ligen Veterinärdirektor und ersten Ge-
schäftsführer des steirischen Schweinege-
sundheitsdienstes, Univ.-Prof. Dr. Josef 
Köfer, die Ehrenmitgliedschaft für seine 
Verdienste im Zusammenhang mit der Po-
sitionierung des Tiergesundheitsdienstes 
als wichtiges Qualitätssicherungsinstru-
ment im Bereich der Lebensmittelkette. 
Zur Optimierung der Kommunikation mit 
den TGD-Mitgliedsbetrieben und den Be-
treuungstierärzten wurde im Berichtsjahr 
eine grundlegende Neugestaltung des In-
ternetauftritts des TGD Steiermark (www.
stmk-tgd.at) in Angriff genommen. Neben 

Verleihung der TGD-Ehrenmitgliedschaft 
an Univ.-Prof. Dr. Köfer

Klauenbad zu Moderhinke-Prophylaxe
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Nach Ablauf der vierjährigen Funktionspe-
riode fand anlässlich der Generalver-
sammlung am 2. Dezember 2014 die Neu-
wahl des Vorstandes und des Geschäfts-
führers des TGD Steiermark statt. Dabei 
wurden ÖR Josef Kowald als Obmann, Dr. 
Josef Elmer als Obmannstellvertreter und 
Dr. Karl Bauer als Geschäftsführer in ihrer 
schon bisher ausgeübten Funktion ein-
stimmig bestätigt. Zustimmung fand auch 
die vorgeschlagene Änderung der Vereins-
statuten, mit der der Vorstand auf 5 Per-
sonen verkleinert, die Anzahl der Sektio-
nen reduziert und dafür die Anzahl der in 
den jeweiligen Sektionen tätigen Vertreter 
auf 10 (je 5 Landwirte und Tierärzte) auf-
gestockt wurde. 

men für die Entwurmung von Zuchtsauen, 
die Erstellung von Antibiogrammen und 
das PRRS-Screening in Zuchtbetrieben, 
ein Projekt der Erzeugergemeinschaft Sty-
riabrid betreffend die elektronische Ein-
zeltierkennzeichnung bei Schweinen zu 
unterstützen. Ziel des Projekts ist es, 
durch Kombination der Produktionsdaten 
des Einzeltiers aus dem Sauenplaner mit 
den am Schlachtband erhobenen Organ-
befunden Rückschlüsse für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Tiergesundheit zu 
ziehen. Der auf einigen Mastbetrieben 
und einem Schlachthof durchgeführte 
Feldversuch soll bei entsprechendem Er-
folg Grundlage für eine spätere flächen-
deckende Umsetzung sein.

Wiedergewählte TGD-Obmänner 


